
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1979/5/25 8Ob97/79,
8Ob50/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.05.1979

Norm

StVO §1 Abs1

StVO §1 Abs2

Rechtssatz

Für ein Werksgelände ist es nicht maßgeblich, ob es als Verkehrs5äche mit oder ohne ö6entlichen Verkehr beurteilt

wird, da die StVO jedenfalls Anwendung 8ndet, wenn abweichende besondere Bestimmungen nicht vorliegen (im

ersteren Fall nach § 1 Abs 1 StVO im zweiten Fall nach § 1 Abs 2 StVO).

Entscheidungstexte

8 Ob 97/79

Entscheidungstext OGH 25.05.1979 8 Ob 97/79

8 Ob 50/80

Entscheidungstext OGH 12.06.1980 8 Ob 50/80
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